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RS OGH 1960/4/30 8Os113/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1960

Norm

StPO §175 Z2 E

StPO §180 Abs2

StPO §401

StPO §401a

Rechtssatz

Eine gesetzliche Präsumtion der Fluchtgefahr im Hinblick auf die Höhe der zu erwartenden Strafe besteht allein in dem

Falle des § 180 Abs 2 StPO. Eine den Richter verp:ichtende gesetzliche Präsumtion der Fluchtgefahr liegt bei Strafen

von mehr als einem Jahr nicht vor.
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